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RS OGH 1956/2/22 2Ob87/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1956

Norm

ABGB §1237 Satz2

Rechtssatz

Die Vermutung des § 1237 Satz 2 ABGB ist widerleglich. Zur Geltungsmachung ihres Widerspruchsrechtes würde die

Ehefrau nachzuweisen haben, daß sie die in Exekution gezogenen Fahrnisse nicht mit Mitteln des Ehemannes

erworben hat.
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